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 Arbeitsweise, Verschwiegenheit

5. Entscheidungsfindung 
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6. Umgang mit Rückmeldungen bei der federführenden Senatsverwaltung 

 

 

 

 

 

 
1 Im Konsent (mit "T" am Ende) gilt eine Entscheidung als dann getroffen, wenn es keine begründeten schwerwie-
genden Einwände in der Gruppe mehr gibt. Bloße “Bedenken” blockieren eine Entscheidungsfindung nicht, 
“schwerwiegende Einwände” müssen hingegen gewürdigt und in der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. 
Damit ein Einigungszwang vermieden – der praktisch ein Blockaderecht für Einzelne bedeutet – wie es der Konsens 
(mit "S" am Ende) erfordert. 
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11. Entschädigungsregelungen 
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